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Schutzkonzept inkl. Ausweitung Zertifikatspflicht für Badminton  
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Dieses Schutzkonzept wurde aufbauend auf der Vorlage von Swiss-Badminton (ab 13. September 
2021) erstellt. 
 

 Das Schutzkonzept wird den Teilnehmenden zugestellt. 

 Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung der Schutzkonzepte liegt beim Verein und 
Anlagebetreiber. 

 

Diese übergeordneten Grundsätze müssen zwingend eingehalten werden: 

1. Symptomfrei an den Wettkampf 

Personen mit Symptomen nehmen NICHT am Wettkampf teil.  

2. Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

Wer seine Hände vor und nach dem Wettkampf regelmässig gründlich mit Seife wäscht, schützt 

sich und sein Umfeld. Die Sanitären Anlagen sind gut beschriftet und es ist genügend 

Hygienematerial vorhanden. 

3. Präsenzlisten führen 

Enge Kontakte müssen zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten während 14 Tagen 

ausgewiesen und auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde vorgewiesen werden können. Um 

das Contact Tracing zu vereinfachen wird beim Eingang eine Präsenzliste von allen Personen 

geführt. 

4. Corona-Verantwortliche 

Corona-Beauftrage  

Vorname: Rahel      Ort, Datum: Winterthur, 18.09.2021 

Nachname: Scheibling 

E-Mail:  r.urech@gmx.net 

Mobilnummer: +41 78 627 1856 

Verein:   BSC Vitudurum für die Winterthurer Stadtmeisterschaften 

 
 

Turnier mit gemischten Gruppen (Jugendliche unter 16 Jahren und Erwachsene):  

 Ab 16 Jahren gilt eine Zertifikatspflicht für alle Personen 
o Gültiges COVID-Zertifikat: Geimpft, Genesen oder negativ Getestet 

 Bis 16 Jahre keine Zertifikatspflicht.  
o Swiss Badminton empfiehlt, dass Jugendliche unter 16 Jahren eine Maske tragen, 

wenn diese nicht geimpft, nicht genesen oder nicht getestet sind (Ausnahme: auf 
dem Spielfeld). 

 Im Eingangsbereich werden das Zertifikat und ein amtlicher Ausweis geprüft. 

 


